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Änderung der Bekanntmachung über die Verleihung der Auszeichnung 
„Bayerischer Staatspreis für Unterricht und Kultus“ 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 18. Februar 2025, Az. L-4-M3262.5.0/3/2 

1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über
die Verleihung der Auszeichnung „Bayerischer Staatspreis für Unterricht und Kultus“ vom
14. März 2019 (BayMBI. Nr. 106) wird wie folgt geändert:

1.1 Die Überschrift wird wie folgt geändert:

Das Wort „Bayerischer“ wird gestrichen und nach dem Wort „Staatspreis“ werden die Wörter
„der Bayerischen Staatsministerin“ eingefügt.

1.2 Die Präambel wird wie folgt gefasst:

„Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus verleiht in seinem Geschäftsbereich
die Auszeichnung „Staatspreis der Bayerischen Staatsministerin für Unterricht und Kultus“
für besondere Verdienste vor allem um Erziehung, Unterricht und Schulleben,
Erwachsenenbildung sowie Kultusangelegenheiten.“

1.3 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1Die Auszeichnung besteht aus einer Glasskulptur. 2In die Skulptur sind das große
Staatswappen und die Inschrift „Staatspreis der Bayerischen Staatsministerin für Unterricht und
Kultus“ eingraviert.“

2. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 8. November 2023 in Kraft.

Martin W u n s c h
Ministerialdirektor 
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